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PROTOKOLL

der 3. ordentlichen Generalversammlung
des Vereins zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen
vom Montag, 24. Juni 2002, 17.00 Uhr, 
im Theatersaal des Theater Casino Zug, 6300 Zug

Vorsitz:





Peter Rupper, Präsident

Anwesende Mitglieder des Vorstands:
Markus Iten, Vizepräsident






Kaspar Zimmermann, Mitglied






Dr. Martin Neese, Mitglied






Dr. Felix Tschopp, Mitglied






Dr. Hans-Ulrich Forrer, Mitglied/Geschäftsführer

Gäste am Vorstandstisch:
Hans Baumgartner, Mitglied Advisory Board und Leiter Fachstelle

Protokoll:





Dr. Hans-Ulrich Forrer

Stimmenzähler:
Herr Otto Helbling
Herr Conrad Meisser
Herr Heinz Stebler

Traktanden:
1. Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung vom 25.06.2001


2. Jahresbericht 2001


3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle


4. Entlastung der Organe


5. Budget 2002


6. Mitgliederbeitrag 2002


7. Änderung der Statuten (Art.19 Abs.4 und 5, Art.21 Abs.3, Art.22 und Art.23)


8. Änderung des Reglements (Art.26 Abs 4 und neuer Abs.6)


9. Wahlen



9.1 Wiederwahl des Vorstands



9.2 Wiederwahl des Präsidenten des Vorstands



9.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

   10. Diverses

Der Präsident des Vereins zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen, Peter Rupper, eröffnet die 3. ordentliche Generalversammlung mit einem herzlichen Gruss an die 229 anwesenden Mitglieder, an deren zahlreichen Begleitpersonen und die heutigen Gäste, darunter Frau Ruth Jorio, Präsidentin des Grossen Gemeinderates der Stadt Zug, Herr Christoph Luchsinger, Stadtpräsident von Zug, Herr Dr. Hans Marti, Leiter Zuger Kontaktstelle Wirtschaft, Herr Dr. Alex Staub, Präsident Obergericht, Herr Dr. Rolf Meyer, Präsident Kantonsgericht, Herr Kurt Blöchlinger, Chef Zuger Kriminalpolizei sowie die Herren Marcus Saxe und Erich Schibli als Vertreter befreundeter SRO, die Vertreter der Zuger Presse und den Vertreter der Revisionsstelle Ernst&Young, Herr Daniel Wüst. 

Einen besonderen Gruss richtet er an die Vertreter der Kontrollstelle, Herr Stephan Stadler, Leiter Sektion SRO, und seinen Begleiter, Herr Olivier Déverin, juristischer Mitarbeiter Sektion SRO. Die Leiterin der Kontrollstelle, Frau Dina Balleyguier, hat sich entschuldigt. Ebenfalls entschuldigt hat sich Herr Regierungsrat Hanspeter Uster, Landammann und Vorsteher der Sicherheitsdirektion des Kantons Zug.

1.  Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung vom 25.06.2001

Das Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung vom 25.01.2001 lag bei der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme auf und war zudem jedem VQF-Mitglied via Homepage verfügbar.

Das Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung vom 25.06.2001 wird ohne Antrag auf Verlesung und ohne Wortmeldungen stillschweigend genehmigt. 

Das Protokoll wird auch inskünftig nicht in Papierform zugestellt, es sei denn auf ausdrücklichen Wunsch, den das Sekretariat gerne entgegennimmt. 

2.  Jahresbericht 2001

Der Jahresbericht 2001 des Präsidenten wurde allen Mitgliedern und Gesuchstellern rechtzeitig  mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. In seinen ergänzenden Ausführungen erinnert der Präsident an den 11. September und den Anschlag auf das Zuger Kantonsparlament vom 27. September, zwei Ereignisse, die das Jahr 2001 in hohem Masse prägten. Er weist anerkennend auf die heute von einem "Miteinander" geprägte Zusammenarbeit mit der Kontrollstelle hin, aber auch auf die verschiedenen politischen Kräfte, die zur Bekämpfung der Geldwäscherei Lösungsansätzen verfolgen, die von der Selbstregulierung, wie der VQF sie heute versteht, deutlich abweichen. Der VQF habe jedenfalls, so führte er aus, ein hohes Interesse daran, den Nachweis einer funktionierenden SRO zu erbringen, wozu im Berichtsjahr merkliche Fortschritte erzielt wurden. Der Schwerpunkt im laufenden Jahr soll auf der Revisionstätigkeit, dem eigentlichen Kerngeschäft einer SRO, liegen, die in Zukunft neben formellen Kriterien vermehrt und vertieft auch materielle Prüfungen umfassen müsse.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.

3.  Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung mit Bilanz per 31. Dezember 2001 und Erfolgsrechnung 2001 samt Bericht der Revisionsstelle wurde allen Mitgliedern als Bestandteil des Geschäftsberichtes 2001 mit der Einladung rechtzeitig zugestellt. 

Die Jahresrechnung wird, nach ergänzenden Hinweisen von Dr. Felix Tschopp, Verantwortlicher für die Finanzen des VQF, und der summarischen Beantwortung präzis gestellter Fragen eines Mitgliedes von der Versammlung ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen genehmigt und die Arbeit der Revisionsstelle, die keine Wortmeldung wünschte, durch den Vorsitzenden verdankt.

Dem Wunsch des Mitglieds nach besserer Transparenz (z.B. Personalaufwand, Rückstellungen) und sorgfältigerer Kommentierung vor allem auch grosser Budgetabweichungen (z.B. Schulungsertrag, Revisionsertrag) soll in nächsten Berichterstattungen vermehrt entsprochen werden.

4.  Entlastung der Organe
Den 4 Organen des Vereins: dem Vorstand, dem Advisory Board, der Fachstelle und dem Sekretariat, wird gemäss von der Versammlung einstimmig angenommenem Antrag des Vorsitzenden in gemeinsamer Abstimmung Décharge erteilt. 

Die Entlastung erfolgt in globo einstimmig.


5.  Budget 2002

Das Budget 2002 wird nach ergänzenden Ausführungen von Dr. Felix Tschopp und kritischen Hinweisen eines Mitgliedes, wie vom Vorstand beantragt, ohne Gegenstimme bei 37 Enthaltungen genehmigt.

Die Meinung des Mitglieds, es sei zu vorsichtig budgetiert worden und es seien verschiedene Ertragspositionen per Ende Jahr mit Sicherheit übertroffen, wird mit dem Hinweis auf noch immer bedeutende Planungs- und damit Budgetunsicherheiten vor allem zu Beginn des Jahres 2001 etwas relativiert, ein vermutlich erfreuliches Ergebnis 2002 aber aus heutiger Sicht bestätigt. Der Vorsitzende bekräftigt im übrigen, dass der VQF als "Nonprofit Organisation" alles daran setzen werde, die Kosten und die Ertragslage unter Kontrolle zu halten.

6.  Mitgliederbeitrag 2002

Der Jahresbeitrag 2002 für Mitglieder wird, wie vom Vorstand beantragt, ohne Wortmeldungen einstimmig auf Fr. 250 belassen.

7.  Änderung der Statuten (Art.19 Abs.4 und 5, Art.21 Abs.3, Art.22 und Art.23)

Nach ergänzenden Hinweisen von Dr. Martin Neese, Mitglied des Vorstands, wird der Statutenänderung, wie vom Vorstand VQF beantragt und seitens der Kontrollstelle im Vorfeld bereits genehmigt, von der Versammlung einstimmig zugestimmt. Das gemäss Statuten geforderte Quorum von ¾ der anwesenden 229 Stimmen ist somit erfüllt.

Art. 19, Vorstand: Aufgaben, Kompetenzen und Geheimhaltung, Abs.4 und 5 lautet neu wie folgt: 

Abs.4: Der Vorstand legt die Organisation der einzelnen Organe fest und regelt die Geschäftsführung. Er kann aus seiner Mitte und unter Zuzug von Mitgliedern und Dritten Arbeitsausschüsse und Kommissionen bestellen, denen er einzelne seiner Kompetenzen delegieren kann. Die Kompetenzen und die Funktionen der einzelnen Organe und Beauftragten werden vom Vorstand reglementarisch festgelegt.
Abs.5: Der Vorstand bestellt den Geschäftsführer sowie die Leiter von Fachstelle, Sekretariat und Revisorat und wählt die Mitglieder des Advisory Board sowie auf dessen Vorschlag dessen Präsidenten.

Art. 21, Advisory Board: Konstituierung und Amtsdauer, Abs.3 lautet neu wie folgt:
Abs.3: Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig

Art.22, Advisory Board: Aufgaben, Kompetenzen und Geheimhaltung, lautet neu wie folgt:
Abs.1: Das Advisory Board entscheidet über Aufnahme, Anordnungen von Sanktionen und Ausschluss von Mitgliedern.
Abs.2: Das Advisory Board überwacht die Einhaltung der Reglemente. Es legt die zur Durchführung der Kontrolle notwendigen Massnahmen fest, wählt die für die Überwachung notwendigen und unabhängigen Prüfungsstellen und trifft die geeigneten Massnahmen bei Verletzung der Reglemente.
Abs.3: Zur Unterstützung des Advisory Board wird ein internes Revisorat gebildet.
Abs.4: Die Mitglieder des Advisory Board sind unter Vorbehalt der gesetzlichen Pflichten zur Geheimhaltung über alle vertraulichen Tatsachen verpflichtet, welche ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind. Diese Verpflichtung gilt auch nach Austritt aus dem Advisory Board.

Art.23, Fachstelle: Konstituierung und Amtsdauer, lautet neu wie folgt:
Der Vorstand bestimmt den Leiter der Fachstelle für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität.

8.  Änderung des Reglements (Art.26 Abs.4 und neuer Abs. 6)

Auf Antrag des Vorstands und mit ergänzenden Ausführungen von Hans Baumgartner, Mitglied des Advisory Board und Leiter der Fachstelle, wird die Reglementsänderung bei gefordertem Quorum von 3/4 der anwesenden Stimmen, von der Versammlung einstimmig genehmigt. Die Kontrollstelle hat der Reglementsänderung ebenfalls bereits vorgängig die vorbehaltslose Zustimmung erteilt.

Art. 26, Abs.4 und neuer Abs.6, lautet neu wie folgt:
Abs.4: Haben die Prüfungsstellen einen begründeten Verdacht auf Verstösse gegen das Geldwäschereigesetz oder das Reglement, oder stellen sie solche fest, erstatten sie dem Advisory Board Meldung. Diese Meldung kann, wenn keine Gefahr in Verzug ist, zusammen mit der Zustellung des Prüfungsberichts erfolgen.
Abs.6: Bei Verdacht auf Verletzung der gesetzlichen Pflichten von Art. 9 und 10 GwG (Meldepflicht und damit verbundener Vermögenssperre) hat die Prüfstelle sowohl an das Advisory Board als auch an die Fachstelle unverzüglich Meldung zu erstatten. Die Fachstelle hat sofort alle notwendigen Massnahmen vorzukehren (vgl. Art. 27 Abs. 4 GwG) und das Advisory Board darüber zu orientieren. Absatz 4 letzter Satz und Absatz 5 finden in diesen Fällen keine Anwendung.

9.  Wahlen

Vorstand, Präsident des Vorstands und Revisionsstelle werden gemäss Statuten jeweils auf zwei Jahre mit gleicher Amtsdauer gewählt, worüber entsprechend die diesjährige Generalversammlung zu beschliessen hat.
9.1  Wiederwahl des Vorstands: 

Auf Antrag des Vorstands werden die bisherigen Vorstandsmitglieder Hans-Ulrich Forrer, Markus Iten, Martin Neese, Felix Tschopp und Kaspar Zimmermann, die sich allesamt einer Wiederwahl zur Verfügung stellen, in globo einstimmig für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren gewählt.

9.2  Wiederwahl des Präsidenten des Vorstands:

Auf Antrag des Vorstands, vertreten durch den Vizepräsidenten Markus Iten, wird Peter Rupper bei 1 Enthaltung ohne Gegenstimme von der Generalversammlung als Präsident für eine weitere Amtsperiode bestätigt.

9.3  Wiederwahl der Revisionsstelle:

Auf Antrag des Vorstands wird Ernst&Young für weitere zwei Jahre als Revisionsstelle einstimmig wiedergewählt.

10. Diverses
Der Präsident verdankt die Grussadresse von Herr Stephan Stadler, Leiter der Sektion SRO der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, der die Gelegenheit gerne benutzte, die Versammlung über die Neuausrichtung der Kontrollstelle, über deren Positionierung im grösseren Zusammenhang sowie über aktuelle Aufgaben und Prioritäten in der Zusammenarbeit mit den unterstellten SRO zu orientieren.

Ohne weitere Wortmeldungen und mit dem Hinweis auf die nächste 4. ordentliche Generalversammlung, die am Montag, 23. Juni 2003, wiederum in Zug stattfinden wird, schliesst der Präsident um ca. 18.20 den statutarischen Teil der ordnungsgemäss durchgeführten Generalversammlung und leitet zur Beantwortung vorgängig eingereichter Fragen von allgemeinem Interesse durch den Leiter der Fachstelle, Hans Baumgartner, über. 

Abschliessend lädt er die Mitglieder herzlich zum anschliessenden Apéro ein, um auch die Begegnung im "VQF-Marktplatz" mit den 10 VQF-Mitgliedern zu suchen, die über ihre Dienstleistungen an speziellen "Ständen" orientieren wollen.

6300 Zug, 27. Juni 2002

Der Protokollführer

Dr. Hans-Ulrich Forrer
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